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erläuterungsbericht 

nü031.2-6/2025 - Gemeinde Nüziders; GST-NR 2342/1 - FWP Änderung 

Erläuterungsbericht mit Plandarstellungen 

Beilagen: Lageplan_FWP_nü031.2-6_2025-1_Bestand 

Lageplan_FWP_nü031.2-6_2025-1_Neu 

 

Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Nüziders 

Widmung von Teilflächen aus GST-NR. 2342/1, GB Nüziders, gelegen an der Landstraße, in 

Freifläche Sondergebiet (FS) „Öffentlicher Bauhof“ im Flächenausmaß von 2431,1 m², in 

Freifläche Sondergebiet (FS) „Trafostation“ im Flächenausmaß von 25,8 m² sowie in Freiflä-

che Freihaltegebiet (FF) im Ausmaß von 1237,2 m² gem. § 23 Abs. 1 Raumplanungsgesetz, 

LGBl.Nr. 39/1996 idgF. 

 

Sachverhalt 

Die Gemeinde Nüziders möchte eine Teilfläche aus GST-NR. 2342/1, GB Nüziders, die bis-

her vorwiegend als Lager für die Forstbetrieb genutzt wurde, zusätzlich als Abstellfläche für 

größere Fahrzeuge des Bauhofs nutzen. Dazu soll eine Halle errichtet werden, sodass die 

Fahrzeuge witterungsgeschützt sind. Für diese Umnutzung ist eine Änderung der Zweck-

widmung der schon bestehenden Freifläche Sondergebiet (FS) von „FS Forst“ in „FS öffentli-

cher Bauhof“ erforderlich. Die bisherige Nutzung durch den Forst, vorwiegend als Lager, wird 

in die zukünftige Nutzung integriert und kann weiterhin stattfinden. 

 

Zugleich soll eine neue Trafostation der Vorarlberger Energienetze GmbH errichtet werden. 

Diese ist notwendig, da das Stromnetz in diesem Gebiet durch ein 30-kV-Erdkabel ausge-

baut wird. Ein entsprechender Dienstbarkeitsvertrag ist zurzeit in Ausarbeitung. Für die be-

nötigte Fläche ist eine Änderung der Zweckwidmung der schon bestehenden Freifläche 

Sondergebiet (FS) von „FS Sportplatz“ in „FS Trafostation“ erforderlich. 

 

Eine weitere Teilfläche aus GST-NR 2342/1 wurde mit Bescheid der Bezirkshauptmann-

schaft Bludenz vom 25.03.2025 (BHBL-II-930-148/2023-18) als Wasserschutzzone I verord-

net. Diese Teilfläche soll zur Gänze als „Freifläche Freihaltegebiet“ gewidmet werden. Die 

bisher vorgesehenen Nutzungen „FS Forst“, „FS Trafostation“ und „Verkehrsfläche Straße“ 

entfallen. 

 

Prüfung der Widmungsvoraussetzungen 

Nach § 18 Abs. 4 Raumplanungsgesetz können Sondergebiete in Freiflächen festgelegt 

werden, auf denen Gebäude und Anlagen errichtet werden dürfen, die ihrer Zweckwidmung 

nach an einen bestimmten Standort gebunden sind oder sich an einem bestimmten Standort 
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besonders eignen. Angeführt werden unter lit. c Anlagen der öffentlichen Ver- und Entsor-

gungsinfrastruktur (z.B. […] Trafostationen, […] Bauhöfe der öffentlichen Hand, unter lit. e 

Lagerplätze im Zusammenhang mit Nutzungen nach lit. a bis d sowie unter lit. f Anlagen zur 

zweckmäßigen Erschließung rechtmäßig bestehender Gebäude und sonstiger Anlagen (z.B. 

Stellplätze). 

 

Die Errichtung einer Halle für Fahrzeuge des Bauhofes ist ortsgebunden, da diese Fahrzeu-

ge für die Mitarbeitenden des Bauhofes schnell und ohne großen Aufwand erreichbar sein 

müssen. Dies ist dadurch gewährleistet, dass sich die zu widmende Fläche nur ca. 150 m 

vom bestehenden Bauhof entfernt befindet. Der Bauhof selbst bietet nicht genug Platz für die 

Fahrzeuge und ist am bestehenden Standort nicht erweiterbar. Es gibt zudem kein geeigne-

tes und verfügbares Grundstück in der Nähe, welches als Alternative in Frage kommt. 

 

Durch die Umwidmung wird die Nutzung eines bereits genutzten Grundstücks intensiviert. Es 

kommt zu einer Nachverdichtung, wodurch keine Neuverbauung von Freiland stattfindet. 

Angrenzend sind überwiegend Gewerbebetriebe bzw. ein Sportplatz, wodurch eine Belästi-

gung von Anrainern und entsprechende Auflagen weitgehend vermieden werden können. 

 

Die Fläche grenzt an den Siedlungsrand gemäß Räumlichem Entwicklungsplan 2024 und ist 

als öffentliche Fläche im Freiraum (öf) ausgewiesen. Die angestrebte Nutzung deckt sich 

also mit den raumplanerischen Zielsetzungen der Gemeinde sowie mit den Vorgaben des 

Raumplanungsgesetzes. 

 

Die Trafostation dient zur Versorgung der umliegenden Betriebe und Haushalte und ist orts-

gebunden, da sie an der Trasse des Erdkabels liegen muss. Im dicht verbauten Gebiet und 

angesichts weiterer Beschränkungen wie Wasserschutz ist die zu widmende Fläche die ein-

zig geeignete, die zur Verfügung steht. Ein bereits entsprechend gewidmeter Platz etwas 

weiter nordwestlich ist mittlerweile als Wasserschutzzone I ausgewiesen. Ein bisher verwen-

deter Trafostandort auf dem Gelände des Bauhofes ist aufgrund der dortigen Platzprobleme 

nicht erweiterbar. 

 

So soll nun eine bisher wenig genutzte Fläche mit der Widmung „FS Sportplatz“ aus dieser 

herausgenommen und als „FS Trafostation“ gewidmet werden. Die Fläche grenzt direkt an 

die Gemeindestraße Landstraße (GST-NR 3328) und kann zudem über eine Dienstbarkeit 

auf einem bereits bestehenden Weg erschlossen werden. Aufgrund des geringen Flä-

chenausmaßes der Trafostation von ca. 26 m² Grundfläche wird die bestehende Sportplatz-

nutzung nicht beeinträchtigt. 

 

Die Fläche grenzt an den Siedlungsrand gemäß Räumlichem Entwicklungsplan 2024 (REP) 

und ist als öffentliche Fläche im Freiraum (öf) bzw. als Sport- und Freizeiteinrichtung (sf) 

ausgewiesen. In der Verordnung zum REP heißt es unter § 24 Abs. 3: Versorgungs- und 

Entsorgungsnetze sollen möglichst energie-, flächen- und kosteneffizient gestaltet werden. 

Die Erreichung dieses Ziels wird auf allen Planungsebenen und bei allen der Gemeinde zur 

Verfügung stehenden Planungsinstrumenten (z.B. Umlegungspläne, (Teil-)Bebauungspläne, 

Flächenwidmungsplan, Quartiersentwicklungskonzepte, Vertragsraumplanung) berücksich-

tigt. Die angestrebte Nutzung deckt sich also mit den raumplanerischen Zielsetzungen der 

Gemeinde sowie mit den Vorgaben des Raumplanungsgesetzes. 
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Das Wasserschutzgebiet der Zone I schützt die unmittelbare Umgebung der Wasserfassung. 

Sie soll mit einem Zaun gesichert werden. In der Zone sind alle Arten der Nutzung und das 

Betreten verboten, ausgenommen zur Wassergewinnung. § 2 Abs. 3 lit. c nennt als Raum-

planungsziel: Die natürlichen und naturnahen Landschaftsteile, die Freiräume für die Land-

wirtschaft und die Naherholung sowie die Trinkwasserreserven sollen erhalten bleiben. Die-

sem Ziel wird entsprochen, indem alle Flächen innerhalb des Wasserschutzgebiets der Zo-

ne I als Freifläche Freihaltegebiet (FF) gewidmet werden. 

 

Alle zu widmenden Flächen dienen der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der öffentli-

chen Dienstleistungen in der Gemeinde. Damit ist gem. § 23 Abs. 1 Raumplanungsgesetz 

ein wichtiger Grund für die Umwidmung gegeben. 

 

Die Erschließung der betroffenen Flächen ist gesichert. Die Flächen liegen in der Landes-

grünzone und teilweise im HQ300 Hochwasserabflussbereich. Die Widmung Freifläche Son-

dergebiet ist in der Landesgrünzone zulässig. 

 

Sämtliche zukünftig als Freifläche Sondergebiet zu nutzende Flächen sind bereits als solche 

gewidmet und genutzt. Es ändert sich somit um keine Neuwidmung, sondern lediglich um 

eine Änderung des vorgesehenen Verwendungszwecks. Eine Befristung der Widmung nach 

§ 12 Abs. 5 lit. a Raumplanungsgesetz ist daher nicht erforderlich. 

 

Die geplante Umwidmung umfasst folgende Flächen: 

GST-NR Widmung alt Widmung neu Fläche 

2342/1 FF FF 1003,9 m² 

2342/1 FF FS (Öffentlicher Bauhof) 0,2 m² 

2342/1 FS FF 71,6 m² 

2342/1 FS FF 1108,1 m² 

2342/1 FS FS (Trafostation) 25,8 m² 

2342/1 FS FS (Öffentlicher Bauhof) 2426,7 m² 

2342/1 FS VS 3,6 m² 

2342/1 VS FF 57,5 m² 

3328 FS FS (Öffentlicher Bauhof) 4,1 m² 

3328 VS FS (Öffentlicher Bauhof) 0,1 m² 

Summe   4701,6 m² 
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